
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/5/19 5Ob739/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1981

Norm

ABGB §364 Abs1 A

ABGB §365 D

ForstG 1975 §15

NÖ ForstausführungsG §1

StGG Art5

1.ZPMRK Art1 Abs2 IV1

1.ZPMRK Art1 Abs2 V8

Rechtssatz

Keine Bedenken gegen Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen des § 1 NÖ ForstausführungsG, wonach die aus einer

Teilung von Waldgrundstücken entstehenden Teile ein Mindestausmaß von ein Hektar und eine Mindestbreite von

fünfzig Meter aufweisen müssen, im Hinblick auf die Unverletzlichkeit des Eigentums, da diese

Eigentumsbeschränkung der Walderhaltung und Walderhaltungsbewirtschaftung, sohin dem Allgemeinwohl bzw

Allgemeininteresse dient.
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